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	Praxis: Altenpflege
Wissen kompakt für ambulante und stationäre Pflegefachkräfte




 	
				


	Entscheidungsmatrix: Wer darf Nahrung anreichen? 

	Unauffälliges Essverhalten
	Leichte Auffälligkeiten (z. B. gelegentliches Räuspern)
	Wiederholte Auffälligkeiten wie Husten, Unsicherheit, Stimmveränderung
	Akute Aspiration oder deutliche Verschlechterung des Zustands

	Anreichen nach Anleitung durch Pflegehilfskräfte zulässig
	Pflegefachkraft informieren, Beobachtung intensivieren
	Pflegefachkraft übernimmt das Anreichen persönlich
	Sofortmaßnahmen, Arzt informieren






